
Der Bundesrat will den Standort Schweiz attraktiv halten
Um Nachteile der OECD-Mindeststeuer auszugleichen, sollen neue Steuerabzüge für Unternehmen geprüft werden

MATTHIAS BENZ

Mit dem Thema «Standortqualität»
konnte man lange keinen Hund hinter
dem Ofen hervorlocken. Doch das hat
sich geändert. Befürworter der Initia-
tive «Keine 10-Millionen-Schweiz» argu-
mentierten, die Schweiz solle nicht mehr
um jeden Preis ausländische Firmen an-
locken, denn so könne die Zuwande-
rung von Arbeitskräften gebremst wer-
den.GegensätzlicheWarnungen kommen
ausWirtschaftskreisen.Die USA sind aus
der OECD-Mindeststeuer für Grosskon-
zerne ausgestiegen. Auch die Schweiz
solle das tun, fordern manche, weil sonst
ihre Standortattraktivität leide.

Vor diesemHintergrund ist mit einer
gewissen Spannung ein Bericht des Bun-
desrates erwartet worden. Die Landes-
regierung hat ihn als Reaktion auf ein
Postulat des FDP-Nationalrates Beat
Walti verfasst, der eineAuslegeordnung
zur Steuer- und Standortstrategie ver-
langt hatte. Im Parlament ist in den ver-
gangenen Jahren immer wieder auf die-
ses Postulat Bezug genommen worden.

Der Bundesrat hält im Bericht zu-
nächst fest, dass eine gute Standortquali-

tät für die Schweiz wichtig bleibe. Das
Land habe im internationalenVergleich
eine relativ niedrige Fiskalquote. Dank
dieser steuerlichen Attraktivität stehe
auch der Bund finanziell auf einer soli-
den Grundlage mit robust wachsenden
Einnahmen.Die föderaleAusgestaltung
des Steuersystems und der ausgewogene
Mix aus direkten und indirekten Steu-
ern gehörten zu den zentralen Stärken
des Standortes Schweiz.

Studie warnt vor Verlagerung
Als grösste Herausforderung sieht der
Bundesrat, dass bei der OECD-Min-
deststeuer jüngst einiges in Bewegung
gekommen ist. Der Ausstieg der USA
bedeutet, dass die Schweiz als Standort
beispielsweise für Europa-Hauptsitze

von amerikanischen Konzernen steuer-
lich weniger attraktiv geworden ist.

Eine Studie imAuftrag der Schweize-
risch-Amerikanischen Handelskammer
hat jüngst davor gewarnt, dass US-Kon-
zerne bedeutende Aktivitäten aus der
Schweiz zurück in die USA verlagern
könnten. Damit ginge auch viel Steuer-
substrat verloren.Denn in den USA be-
zahlen die Konzerne unter Umständen
deutlich weniger als den OECD-Min-
destsatz von 15 Prozent. In Wirtschafts-
kreisen wird diskutiert, ob die Schweiz
nun wieder aus der OECD-Mindest-
steuer aussteigen soll oder ob es an-
dere Wege gäbe, den Standort Schweiz
attraktiv zu halten.

Der Bundesrat anerkennt in seinem
Bericht, dass etwas getan werden sollte.
So will er neue steuerliche Abzugs-
möglichkeiten für Unternehmen, die die
OECD-Gremien jüngst erlaubt haben,
prüfen. Doch überstürzen will die Lan-
desregierung nichts, denn die internatio-
nale Entwicklung sei sehr dynamisch.
Die Optionen müssten «gemeinsam mit
den Kantonen und unter Einbezug der
Wirtschaft vertieft und ergebnisoffen
geprüft werden». Erste Resultate dieser
Vertiefung durch eine Arbeitsgruppe
sollen bis Anfang 2027 vorliegen und
dem Bundesrat als Grundlage dienen,
um im ersten Halbjahr 2027 das weitere
Vorgehen zu beschliessen.

Der Bundesrat betont, dass bei der
Standortqualität die Kantone eine
wichtige Rolle hätten. Tatsächlich sind
sie es, die am meisten von den Einnah-

men aus der OECD-Mindeststeuer
profitieren. Die Kantone müssen auch
festlegen, mit welchen Mitteln sie um
die Ansiedlung von Unternehmen
konkurrieren wollen.

Im Vorfeld der Abstimmung über
die 10-Millionen-Schweiz sind Zweifel
an gewissen Instrumenten aufgekom-
men. Beispielsweise an sogenannten

«tax holidays»: Kantone können ein-
zelnen Unternehmen bei einer Neu-
ansiedlung für einige Jahre einen Teil
der Steuern erlassen.

Ablehnung einer Flat-Rate-Tax
Einen Verzicht auf solche Steuerver-
günstigungen regte etwa der liberale
Think-Tank Avenir Suisse im Jahr 2014
an.Er analysierte damals in einer Studie
mögliche Wege zu einer Bremsung der
Zuwanderung. Das sei kein Aufruf, die
Schweiz vorsätzlich unattraktiv zu ma-
chen, schrieb Avenir Suisse. Gute Rah-
menbedingungen seien wichtig. Aber
diese sollten für alle Firmen und Perso-
nen gleichermassen gelten – unabhän-
gig von ihrer Herkunft. Der Bundesrat
nimmt in seinem Bericht keine Stellung

zu solchen Fragen, zumal sie in die Kom-
petenz der Kantone fallen.

Dafür widmet sich die Landesregie-
rung der Flat-Rate-Tax, die National-
rat Walti in seinem Postulat explizit ge-
nannt hatte mit Blick auf die Besteue-
rung von Einkommen. Gegenwärtig ist
die direkte Bundessteuer stark progres-
siv.Das führt dazu, dass die 5 Prozent der
einkommensstärksten Haushalte 67 Pro-
zent des Steueraufkommens bezahlen.

Mit einem Einheitssatz könnten die
Arbeitsanreize gestärkt werden, und die
Schweiz hätte Vorteile im internationa-
len Wettbewerb um einkommensstarke
Fachkräfte. Doch der Bundesrat lehnt
eine Flat-Rate-Tax ab. Laut seinerAna-
lyse würde sie dazu führen, dass die Rei-
chen deutlich weniger bezahlen müssten
und der Mittelstand spürbar mehr.

«Eine Flat-Rate-Tax würde die Um-
verteilungswirkung der direkten Bun-
dessteuer deutlich abschwächen»,
schreibt der Bundesrat. Für die Kan-
tone hingegen könne die Flat-Rate-Tax
ein Modell sein. So hätten der Kanton
Uri und in modifizierter Form auch die
Kantone Basel-Stadt und Obwalden ein
solches Modell umgesetzt.
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